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Begründung 

 
1. Einleitung 
 
1.1 Anlass und Ziele der Planaufstellung 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat am 21.06.2022 die Aufstellung der Satzung 
über die Entwicklung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Harkensee beschlos-
sen. 
 
Nach der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs.2 BauGB sowie der Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.2 BauGB beab-
sichtigt die Stadt Dassow die Umstellung der Satzung auf eine Ergänzungssatzung 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Harkensee (im Folgenden ĂErgªnzungs-
satzungñ genannt). 
 
Mit der Ergänzungssatzung beabsichtigt die Stadt Dassow die Ortslage städtebaulich 
abzurunden. Der nordöstliche Ortsrand Harkensees ist lediglich einseitig bebaut. Das 
Ziel der Planung besteht darin, den nordöstlichen Ortsrand baulich zu arrondieren und 
Wohnraum zu schaffen. Die Stadt beabsichtigt eine bedarfsgerechte Wohnbauland-
entwicklung in der Ortslage. 
 
Die baulichen Strukturen entlang des StraÇenzuges ĂAm Katzbachñ (ehemals ĂFrie-
densstraÇeñ) werden mit der Ergänzungssatzung Harkensee ergänzt, so dass der öst-
liche Ortsrand eine Arrondierung erfährt. Der Geltungsbereich umfasst ausschließlich 
die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbauflächen. Die städtebauliche 
Entwicklung beruht somit auf der vorbereitenden Bauleitplanung und orientiert sich an 
den baulichen Strukturen der Umgebung. 
 
Die Aufstellung der Ergänzungssatzung Harkensee gemäß § 34 Abs. 4 BauGB erfolgt 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB. Die öffentliche Auslegung und Behör-
denbeteiligung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB erfolgten im Zeitraum vom 
05.09.2022 bis zum 07.10.2022. 
 
Nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf entscheidet sich die 
Stadt Dassow dazu, einige Hinweise des Landkreises Nordwestmecklenburg zu be-
rücksichtigen. Die Satzung wird als Ergänzungssatzung des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils Harkensee (im Folgenden ĂErgªnzungssatzung Harkenseeñ genannt) 
gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB fortgeführt. Darüber hinaus wurde eine Geruchs-
Immissionsprognose durch das Ingenieurbüro Eco-Cert (November 2022) erarbeitet, 
welches die aus der südlich des Plangebietes gelegenen Rinderanlage ausgehenden 
Immissionen untersucht hat. Das Ergebnis des Gutachtens wurde in die Ergänzungs-
satzung aufgenommen. Zudem wurde zur Einhaltung der zulässigen Immissionswerte 
für Dorfgebiete in Höhe von 15 %/a Geruchsstundehäufigkeit das Baufeld um 5 m 
Richtung Norden verschoben. Aufgrund der Änderung sowie der Umstellung des Pla-
nungsinstrumentes auf eine Ergänzungsatzung wird eine erneute Beteiligung gemäß 
§ 4a Abs. 3 BauGB durchgeführt.  
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1.2 Lage und Geltungsbereich 
 
Die Stadt Dassow liegt im Nordwesten des Landkreises Nordwestmecklenburg unmit-
telbar an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein. Die Stadt hat ca. 4 100 Einwohner 
und die Fläche des Stadtgebietes beträgt rund 6 650 ha. In der Stadt gibt es 20 Ort-
steile, u.a. die Ortslage Harkensee. Die Ortslage Harkensee liegt rund 6 km nördlich 
der Stadt Dassow. Der Ortsteil ist geprägt von Wohnbebauung, Landwirtschaft und 
dem Schloss Harkensee.  
 
Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung Harkensee mit einer Größe von rund 0,4 
ha liegt im Nordosten der Ortslage Harkensee. Das Plangebiet wird über die östliche 
OrtseinfahrtsstraÇe ĂAm Katzbachñ (ehemals ĂFriedensstraÇeñ) erschlossen. Das 
Plangebiet wird derzeit als Hausgarten sowie als Rasenfläche genutzt. Die Rasenflä-
chen erfahren eine regelmäßige Mahd. Im nordwestlichen Bereich ist das Plangebiet 
mit einem Schuppen überbaut. 
 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 56, 57, 58 (teilw.) und 150 (teilw.) der Flur 
2, Gemarkung Harkensee. 
 

 
Luftbild des Geltungsbereiches der Ergänzungssatzung Harkensee, © GeoBasis DE/M-V 2022 

 
 
1.3 Planungsrecht, Flächennutzungsplanung und Raumordnung 
 
Die Stadt Dassow verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 
2019. Im Flächennutzungsplan wird die Fläche der Ergänzungssatzung Harkensee als 
Wohnbaufläche dargestellt. Das Plangebiet befindet sich im planungsrechtlichen 



Satzung über die Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Harkensee  
der Stadt Dassow 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 

Außenbereich. Gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB wird für das Plangebiet daher die 
Ergänzungssatzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Harkensee aufgestellt. 
Der StraÇenzug ĂAm Katzbachñ wird mit der Ergänzungssatzung Harkensee, für die 
im Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen ausgewiesenen, noch unbebauten Flä-
chen, zu einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil entwickelt.  
 
 

 
Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Dassow 

 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der Satzung sind: 
 

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 26.04.2022 (BGBI. I S: 674), 

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.11.2021 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 14.06.2021 (BGBI I S. 1802),  

- die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802), 

- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V S. 344), zuletzt ge-
ändert am 26.06.2021 (GVOBl. M-V S. 1033) 

 
einschließlich aller zum Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung rechtskräftigen Änderun-
gen sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gülti-
gen Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
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Die in der Satzung genannten Gesetze, Erlasse und Verordnungen sowie technische 
Normen und Richtlinien können im Fachbereich IV Bauen und Gemeindeentwicklung 
des Amtes Schönberger-Land, Dassower Straße 4, 23923 Schönberg, während der 
Öffnungszeiten des Amtes eingesehen werden. 
 
Als Plangrundlagen wurden die digitale topographische Karte Maßstab 1:10 000, Lan-
desamt für innere Verwaltung M-V, © GeoBasis DE/M-V 2022; Flurkarte der Flur 2, 
Gemarkung Harkensee; Digitale Flurkarte des Vermessungsbüros Siwek, Wismar, 
Stand 03.2022 sowie eigene Erhebungen verwendet. 
 
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) werden 
für die Stadt Dassow folgende Festsetzungen getroffen: 
- Die Stadt liegt im mecklenburgischen Teil des Stadt-Umland-Raums des Ober-

zentrums Lübecks und im Mittelbereich des Mittelzentrums Grevesmühlen.  
- Die Stadt Dassow ist als Grundzentrum ausgewiesen. Grundzentren sollen als 

Standorte für die Versorgung der Bevölkerung ihres Nahbereiches mit Gütern 
und Dienstleistungen des qualifizierten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Grundbedarfes gesichert und weiterentwickelt werden. 

- Das Stadtgebiet liegt innerhalb eines Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft. 
- Das Stadtgebiet ist als Tourismusentwicklungsraum ausgewiesen. 
- Nördliche sowie nordwestliche Bereiche des Stadtgebietes sind dem Vorrangge-

biet sowie dem Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege zugehörig. 
Teilbereiche davon gehören zudem Natura 2000-Gebieten an. 

 
 
2. Planungskonzept 
 
2.1 Ausgangssituation und Festsetzungen 
 
Die StraÇe ĂAm Katzbachñ (ehemals ĂFriedensstraßeñ) bildet die östliche Ortseinfahrts-
straße des Ortsteils Harkensee. Der nördliche Bereich der StraÇe ĂAm Katzbachñ ist 
bereits mit Wohngebäuden und zugehörigem Gartenland bebaut. Der südliche Be-
reich, entlang der StraÇe ĂAm Katzbachñ ist ebenfalls von Wohnbebauung geprägt. Im 
Bereich der östlichen Ortseinfahrt ist der Straßenraum jedoch nur einseitig, im Norden 
bebaut. Die südliche Straßenseite ist unbebaut. Der östliche Ortsrand der Ortslage 
Harkensee soll nun durch eine Ergänzungssatzung städtebaulich arrondiert werden. 
Zudem wird mit einer Ergänzungssatzung eine dem Ortsbild entsprechende, städte-
bauliche Ordnung gewährleistet. Die Stadt erreicht damit die Aufwertung des Ortsbil-
des entlang der StraÇe ĂAm Katzbachñ. 
 
Die Zulässigkeit baulicher Vorhaben im Geltungsbereich dieser Satzung richtet sich 
nach § 34 Abs. 1 BauGB. Danach muss ein Vorhaben sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll in die nähere Umgebung einfügen. Zudem muss die Erschließung gesichert sein 
und die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt 
bleiben. Das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
 
Nach § 34 Abs. 5 BauGB können in einer Ergänzungssatzung einzelne Festsetzungen 
nach § 9 Abs. 1 BauGB getroffen werden. Um einer unangemessenen baulichen Ver-
dichtung vorzubeugen, werden eingeschossige Einzelhäuser mit jeweils höchstens 
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zwei Wohnungen festgesetzt. Der Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnzwecken ist 
zulässig. 
 
Die Errichtung von Ferienwohnungen nach § 13a BauNVO ist gemäß § 1 Abs. 5 
BauNVO nicht zulässig. Mit der Festsetzung verfolgt die Stadt Dassow das Ziel, den 
Ortsteil Harkensee weiter als Wohnstandort zu stärken und Wohnraum für Dauerwoh-
nende bereitzustellen.  
 
Die Bebauung nºrdlich der StraÇe ĂAm Katzbachñ wird neben dem Hauptgebªude 
durch mehrere Nebenanlagen am östlichen Rand des Baugrundstückes (Flurstück 60) 
begrenzt. Der städtebauliche Rand definiert sich folglich bis zur östlichen Grundstücks-
grenze. Das festgesetzte Baufenster orientiert sich an den nördlichen, baulichen Struk-
turen. Die Dimensionierung des Baufensters ermöglicht darüber hinaus viele Optionen 
der Gebäudestellung. Die bestehenden Wohngebªude entlang der StraÇe ĂAm Katz-
bachñ sind überwiegend unmittelbar zum Straßenraum ausgerichtet. Um das städte-
bauliche Ortsbild in der vorhandenen Gestalt zu wahren, wird das Baufenster mit ei-
nem 2 m R¿cksprung zur StraÇe ĂAm Katzbachñ festgesetzt. Die ¿brigen nötigen Ab-
standsflächen einer offenen Bauweise wurden berücksichtigt. 
 
 
2.2 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die Festsetzungen zur örtlichen Bauvorschrift sind auf Grundlage des örtlichen Be-
standes getroffen worden. Sie sollen eine attraktive und einheitliche Gestaltung der 
Ortslage Harkensee gewährleisten und eine Beeinträchtigung des Ortsbildes aus-
schließen. 
 
Die Hauptdachflächen sind als symmetrische Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdächer 
mit einem Neigungswinkel zwischen 20° und 45° zu errichten. Die Dachform sowie die 
Dachneigung von Garagen, Carports und Nebenanlagen können abweichen. Die Fest-
setzungen zur Dachgestalt nehmen Bezug auf die Dachlandschaft der Umgebung. 
 
Um Beeinträchtigungen für das Ortsbild auszuschließen werden folgende Festsetzun-
gen für die farbliche Gestaltung von Dächern baulicher Anlagen getroffen. Als Dach-
eindeckung sind nur nicht glänzende einfarbige rote, rotbraune oder anthrazitfarbene 
Ziegel oder Betonpfannen zulässig. Die Ausgestaltung als Gründächer für Garagen, 
Carports und Nebenanlagen ist zulässig.  
 
Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind aus energiepolitischen Gründen gene-
rell zulässig, wenn sie in die Dachflächen des Gebäudes integriert oder flachaufliegend 
sind. Aufgeständerte oder überragende Anlagen sind nicht zulässig. Um eine Blend-
wirkung für die Nachbarschaft auszuschließen, sind Solarmodule mit einer Antireflexi-
onsbeschichtung zu verwenden. 
 
Darüber hinaus ist zur Vermeidung von Blendwirkungen die Verwendung von reflek-
tierenden Dach- oder Fassadenmaterialien mit Ausnahme von Glasflächen und den 
oben genannten Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie unzulässig. 
 
Die Gestaltung der bestehenden Gebäudefassaden im Umfeld des Plangebietes wei-
sen unterschiedliche Farben und Materialitäten auf. Um die Fassadengestaltungen der 
Nachbarschaft aufzugreifen, ist bei der Gestaltung der Außenwände die Verwendung 
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von rotem und rotbraunem Verblendmauerwerk sowie die Verwendung von geputzten 
Flächen mit roten, rotbraunen, gelbbraunen und weißen Farbtönen zulässig. Auf un-
tergeordneten Flächen ist in Kombination mit den oben genannten Fassadengestal-
tungen auch die Verwendung von Holz mit gebrochenen Weiß-, Gelb- und Rottönen 
und naturbelassen zulässig. 
 
Zur Sicherung eines attraktiven Siedlungsumfeldes sind Werbeanlagen nur an der 
Stätte der Leistung bis zu einer Größe von 0,75 m² im Bereich des Erdgeschosses 
zulässig. Werbeanlagen mit leuchtenden, wechselndem oder sich bewegendem Licht 
sind unzulässig. Die Aufstellung von Warenautomaten ist unzulässig. Die Aufstellung 
von Gas- oder Ölbehälter auf der zur zugehörigen Erschließungsstraße zugewandten 
Grundstücksseite ist nicht zulässig. Von öffentlichen Verkehrsflächen einsehbare Ab-
stellplätze von Müllbehältern sind mit einer blickdichten, dauerhaften Bepflanzung, be-
grünten Umkleidung oder Rankgittern zu versehen.  
 
Zur Gewährleistung der allgemeinen Verkehrssicherheit sind Einfriedungen der 
Grundstücke auf der zur zugehörigen Erschließungsstraße gewandten Grundstücks-
seite nur bis zu einer Höhe von 1,2 m zulässig. Durch die Festsetzung wird sicherge-
stellt, dass im Bereich von Grundstückszufahrten Sichtbeziehungen zwischen den Ver-
kehrsteilnehmern bestehen. 
 
Abschließend wird auf § 84 der Landesbauordnung M-V (LBauO M-V) verwiesen, wo-
nach ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser nach § 86 LBauO 
M-V erlassenen Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Zuwider-
handlungen können mit Bußgeld geahndet werden. 
 
 
2.3 Verkehrserschließung 
 
Die zukünftigen Baugrundstücke grenzen unmittelbar an die StraÇe ĂAm Katzbachñ 
(ehemals ĂFriedensstraßeñ) an. Die Erschließung der Baugrundstücke erfolgt somit 
über die vorhandene StraÇe ĂAm Katzbachñ. Ein weiterer Ausbau der verkehrlichen 
Erschließung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.4 Flächenbilanz 
 
Die Gesamtfläche innerhalb des Geltungsbereiches der Ergänzungssatzung Harken-
see beträgt ca. 4 450 m². 
 
 
3. Ver- und Entsorgung 
 
Die technische Erschließung des Plangebietes ist bereits gegeben. Vorhandene An-
lagen entlang der StraÇe ĂAm Katzbachñ müssen ggf. ausgebaut werden. Die Träger 
der Ver- und Entsorgung sind in die Ausführungsplanung frühzeitig einzubeziehen. Die 
Mindestabstände zu ggf. vorhandenen Leitungen sind bei Bau- und Anpflanzungsmaß-
nahmen zu beachten. 
 
Im Folgenden werden die wichtigsten Parameter der Ver- und Entsorgungsinfrastruk-
tur erläutert. 
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3.1 Trinkwasser- und Löschwasserversorgung 
 
Die Trinkwasserversorgung für das Plangebiet erfolgt über den zuständigen Zweck-
verband Grevesmühlen. Die Kosten zur Herstellung der erforderlichen Hausan-
schlüsse sind durch den Antragsteller (künftigen Bauherren) zu tragen. Die Trinkwas-
serversorgung wird durch Herstellung eines Trinkwasserhausanschlusses gesichert. 
Nicht benötigte Trinkwasserhausanschlüsse werden kostenpflichtig für den Erschlie-
ßer zurückgebaut. 
 
Hinsichtlich des sparsamen Umgangs mit Trinkwasser sollte der Einsatz von wasser-
sparenden Technologien (z. B. Brauchwasseranlagen) bevorzugt werden. Der Bau 
und die Benutzung einer Eigenwassergewinnungsanlage (z. B. zur Regenwassernut-
zung) sind gemäß § 13 Abs. 4 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) gesondert beim 
Zweckverband Grevesmühlen zu beantragen und bedürfen der Genehmigung. 
 
Für das Plangebiet besteht für den Grundschutz ein Löschwasserbedarf von 48 m³ pro 
Stunde über einen Zeitraum von zwei Stunden. Hierzu kann ein Vertragshydrant in der 
StraÇe ĂAm Katzbachñ herangezogen werden. Der Vertragshydrant hat eine Leistung 
von 48 m³ pro Stunde und befindet sich ca. 50 m nordöstlich vom Plangebiet entfernt. 
Die Löschwasserversorgung ist somit gesichert. 
 
Das Amt Schönberger Land, Fachbereich IV Bauen- und Gemeindeentwicklung wies 
am 28. September 2022 ergänzend darauf hin, dass die Löschwasserversorgung über 
das öffentliche Trinkwasserversorgungssystem abgesichert werden kann (Hydranten). 
Hierzu müssen die Vorgaben aus dem Regelwerk für die Bereitstellung von Löschwas-
ser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung des Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches e.V. (DVGW) erfüllt sein und die Sicherstellung einer ausreichenden 
Löschwasserbereitstellung nach DIN 18 230 (für Brandlastberechnung) berücksichtigt 
werden. Dies trifft gemäß dem Amt Schönberger Land auf das Plangebiet zu. An der 
Gemeindestraße am östlichen Ortsausgang von Harkensee befindet sich ein Hydrant 
mit der Nummer 54002-1028 auf der vorhandenen Trinkwasserleitung mit einer Lösch-
wassermenge von 48 bis 96 m³/h. Ferner sind bei Bedarf gemäß dem Amt Schönber-
ger Land Löschwasserentnahmestellen nach DIN 14210 (Löschwasserteich), 14220 
(Löschwasserbrunnen) und 14230 (Löschwasserbehälter) mit einer frostfreien Entnah-
mestelle in die Löschwasserversorgung mit einzubeziehen. Der Löschwasserteich mit 
der Nummer WW09113495 in einer Entfernung von ca. 250 m beim Feuerwehrgerä-
tehaus, westlich des Plangebietes bei der Löschwasserversorgung ebenfalls mit ein-
bezogen werden. 
 
 
3.2 Schmutz- und Regenwasserentsorgung 
 
Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt über die Leitungen des Zweck-
verbandes Grevesmühlen. Neuanschlüsse zur Abwasserentsorgung sind mit dem Ver-
sorgungsträger abzustimmen. 
 
Für das Plangebiet wurde ein Bodengutachten erstellt. Die Entsorgung des anfallen-
den Niederschlagswassers ist durch die vorhandenen Leitungen des Zweckverbandes 
Grevesmühlen gesichert. Neuanschlüsse zur Regenwasserentsorgung sind mit dem 
Versorgungsträger abzustimmen. 
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Unter Beachtung der Ziele des Klima- und Ressourcenschutzes sollte das auf den 
Dachflächen anfallende Niederschlagswasser auf den jeweiligen Grundstücken ge-
sammelt und z. B. zum Zwecke der Gartenbewässerung genutzt werden. 
 
 
3.3 Energieversorgung und Telekommunikation 
 
Die Versorgung mit Anlagen der Telekommunikation sowie die Energieversorgung ist 
sichergestellt. Ein ausreichendes Leitungsnetz ist in der StraÇe ĂAm Katzbachñ vor-
handen. Für den rechtzeitigen Ausbau sind Abstimmungsgespräche mit den Versor-
gungsträgern zu führen. 
 
Aufgrund des Klima- und Ressourcenschutzes ist der Einsatz von Solarenergie oder 
Erdwärme zu empfehlen. Anlagen zur Solarenergienutzung sind auf den Dächern zu-
lässig. 
 
 
3.4 Abfallentsorgung und Altlasten 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt auf Grundlage der Abfallsatzung des Landkreises Nord-
westmecklenburg. Für das Plangebiet ist die ordnungsgemäße Abfallentsorgung über 
die vorhandenen Verkehrswege gesichert. Durch die Ergänzungssatzung Harkensee 
werden keine Änderungen getroffen. 
 
Im Planungsgebiet sind keine schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des § 2 
Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) bekannt. Mit dieser Auskunft wird 
keine Gewähr für die Freiheit des Planungsgebietes von schädlichen Bodenverände-
rungen oder Altlasten übernommen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Gel-
tungsbereich sowie im Umfeld keine Altablagerungen oder Altlastenverdachtsflächen 
bekannt. Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des 
Untergrundes (unnatürlicher Geruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüs-
sigkeiten, Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist der Grundstücksbesitzer 
gem. § 4 Abs. 3 BBodSchG zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bo-
denaushubs verpflichtet. Bei konkreten Anhaltspunkten dafür, dass eine schädliche 
Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, ist dies unverzüglich der Unteren Abfallbe-
hörde des Landkreises Nordwestmecklenburg (Sachgebiet Abfall, Bodenschutz und 
Immissionsschutz) mitzuteilen (§ 2 LBodSchG M-V). Diese Pflicht gilt bei Baumaßnah-
men, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den 
Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren und die von ihnen mit der Durchführung 
dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachverständiger und Untersu-
chungsstellen. Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Boden-
einwirkungen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung 
des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, 
vermieden werden (§ 1 LBodSchG M-V). 
 
 
4. Eigentumsverhältnisse, Planungskosten 
 
Die für eine Bebauung vorgesehenen Grundstücke im Plangebiet befinden sich im pri-
vaten Eigentum. Die Planungs- und Erschließungskosten im Zusammenhang mit der 
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Ergänzungssatzung Harkensee tragen die Grundstückseigentümer. Die Stadt Dassow 
wird von allen Kosten freigehalten. 
 
 
5. Immissionsschutz 
 
Aufgabe von Bauleitplanungen im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, abschlie-
ßend die Frage nach den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen zu beantwor-
ten und dafür zu sorgen, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse auch für die bestehenden Nutzungen beachtet werden. Die Stadt Dassow 
hat sich im Rahmen der Aufstellung der Planung mit den möglicherweise auf das Plan-
gebiet einwirkenden Immissionen und die von dem Plangebiet ausgehenden Immissi-
onen auseinandergesetzt. 
 
Als maßgebliche Immissionsquellen, die auf das Plangebiet einwirken, wurden ein 
landwirtschaftlicher Betrieb sowie die landwirtschaftlichen Nutzungen in der Umge-
bung ausgemacht. In dem Plangebiet selber gibt es keine beachtlichen Immissions-
quellen. 
 
Die von landwirtschaftlichen Nutzungen ausgehenden Beeinträchtigungen treten nur 
saisonal auf. Beispielsweise können durch landwirtschaftliche Einsätze zur Erntezeit 
auf den Ackerflächen in der näheren Umgebung sowie durch gelegentliche Geruchs-
belästigungen Beeinträchtigungen entstehen. Diese sind jedoch im ländlichen Raum 
üblich und daher von den Anwohnern zu tolerieren. 
 
Für den südlich des Plangebietes angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb wurde 
durch das Ingenieurbüro Eco-Cert eine Geruchs-Immissionsprognose (Stand Novem-
ber 2022) erarbeitet. Mit der Geruchs-Immissionsprognose wurde die Vereinbarkeit 
des landwirtschaftlichen Betriebes (Rinderanlage) und dem Planvorhaben untersucht. 
 
Die objektiven Gegebenheiten des Standortes sind durch folgende Faktoren gekenn-
zeichnet: 

- Die nächstgelegene Wohnbebauung ist in ein landwirtschaftlich bzw. zur Tier-
haltung genutztes Umfeld eingebunden. Sie unterliegt einer Vorbelastung durch 
die bestehende Rinderanlage 

- Haltung von Kleinvieh 
- Wohnbebauung mit Nutzgärten 
- Angrenzung an den Außenbereich 

 
Die Geruchs-Immissionsprognose ordnet das Plangebiet sowie dessen städtebauliche 
Umgebung in Bezug auf die Schutzwürdigkeit als Dorfgebiet ein. Für Dorfgebiete ergibt 
sich ein zulässiger Immissionswert von maximal 15 %/a Geruchsstundenhäufigkeit.  
 
Die Geruchs-Immissionsprognose wurde zunächst auf Grundlage des Entwurfs der 
Satzung, bei dem das Baufeld 7 m von der nºrdlich gelegenen StraÇe ĂAm Katzbachñ 
festgesetzt ist, erarbeitet. Das Ergebnis der Geruchs-Immissionsprognose ergab, dass 
der zulässige Immissionswert für Dorfgebiete in Höhe von 15 %/a Geruchsstunden-
häufigkeit innerhalb der Baugrenze überwiegend eingehalten wird. Nur in einem klei-
nen südöstlichen Randbereich kommt es zu einer geringfügigen Überschreitung auf 
max. 17,5 %/a Geruchsstundenhäufigkeit. 
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Um die maximale Geruchsstundenhäufigkeit von 15 %/a einzuhalten, ist eine Ver-
schiebung des Baufeldes um 5 m Richtung Norden notwendig. Die Geruchs-Immissi-
onsprognose wurde auf Grundlage der geänderten Planzeichnung überarbeitet. Der 
zulässige Immissionswert für Dorfgebiete in Höhe von 15 %/a Geruchsstundenhäufig-
keit wird innerhalb der Baugrenze eingehalten. Durch den bestehenden landwirtschaft-
lichen Betrieb der Rinderanlage sind keine, im unzulässigen Ausmaß auf das Plange-
biet eingehende Immissionen zu erwarten. Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen 
sind nicht erforderlich.  
 

 
Darstellung der Geruchsstundenhäufigkeiten (%/a) aus der südlich angrenzenden Rinderanlage, Aus-
zug aus der Geruchs-Immissionsprognose (Stand November 2022) 
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Zur Beurteilung der Erheblichkeit der Geruchseinwirkung wurde für die Geruchs-Im-
missionsprognose Anhang 7 der TA Luft (TA Luft, 2021) angewendet. Darin werden in 
Abhängigkeit von der Nutzung der Grundstücke Immissionswerte als Maßstab für die 
höchstzulässige Geruchsimmission festgelegt. Im Anhang 7 der TA Luft werden ins-
gesamt drei verschiedene Nutzungsgebiete mit maximalen Immissionswerten festge-
legt.  
 
Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorrübergehend aufhalten, sind 
entsprechend den Grundsätzen des Planungsrechtes den einzelnen Spalten der Ta-
belle ĂImmissionswerte f¿r verschiedene Nutzungsgebietñ zuzuordnen. Neben den 
maximalen Immissionswerten für ĂGewerbe- und Industriegebieteñ werden in der Ta-
belle maximale Immissionswerte für ĂWohn- / Mischgebiete, Kerngebiete mit Wohnen, 
urbane Gebieteñ sowie maximale Immissionswerte für ĂDorfgebieteñ festgelegt.  
 
Der maximale Immissionswert f¿r ĂGewerbe- und Industriegebiete, Kerngebiete ohne 
Wohnenñ bezieht sich auf Wohnnutzungen im Gewerbe- bzw. Industriegebiet (bspw. 
Betriebsinhaber, die auf dem Firmengelände wohnen). Da es sich bei der Ergänzungs-
satzung nicht um ein Gewerbe-, Industrie- oder Kerngebiet handelt, fällt dieser Immis-
sionswert für das vorliegende Plangebiet raus.  
 
Ebenso kommt die beiden Gebietstypen Kerngebiet sowie urbanes Gebiet aufgrund 
des ländlichen geprägten Raumes für die Ergänzung des im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteils Harkensee nicht in Betracht.  
 
Ein Allgemeines Wohngebiet dient gemäß Rechtsprechung nach seiner allgemeinen 
Zweckbestimmung vorwiegend dem Wohnen (§ 4 Abs.1 BauNVO). Wohngebäude 
sind die wichtigste, den Gebietscharakter prägende Nutzungsart. Neben Wohngebäu-
den ist in einem Allgemeinen Wohngebiet darüber ein breiter Fächer an Anlagen und 
Betrieben der öffentlichen und privaten Nahversorgung der Bevölkerung allgemein zu-
lässig.  
 
Insgesamt bezieht das Allgemeine Wohngebiet sein charakteristisches Erscheinungs-
bild aus der vorherrschenden, also deutlich überwiegenden Wohnnutzung und einer 
Mischung weiterer baulicher Nutzungen, auf die die Bewohner im Rahmen der ver-
brauchernahen Versorgung angewiesen sind oder die mit der Wohnruhe in diesem 
Wohngebietstyp vereinbar sind. 
 

Tierhaltung und Tierzucht zu gewerblichen Zwecken, die zB mangels überwie-
gend eigener Futtergrundlage nicht der Landwirtschaft zuzuordnen ist (Sºfker Ÿ 
§ 5 Rn. 26), stören in der Regel im allgemeinen Wohngebiet. Dies gilt uneinge-
schränkt für Betriebe für die Intensiv- und Massentierhaltung (ebenso Schimpf-
ermann/Stühler in Fickert/Fieseler BauNVO § 4 Rn. 16.6), und zwar auch unter-
halb der Anwendungsschwelle für die Durchführung eines vereinfachten immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nach Nr. 7.1 der 4. BImSchV.  
(EZBK/Stock, 146. EL April 2022, BauNVO § 4 Rn. 125) 

 
Ein Mischgebiet gemªÇ Ä 6 BauNVO hat als Gebietscharakter eine ĂMischungñ oder 
ĂDurchmischungñ von Nutzungen, und zwar ï vor allem- von Wohnen und das Wohnen 
nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben. Besonderes Merkmal des Mischge-
biets ist das Nebeneinander von Wohnnutzung und gewerblicher Nutzung. Dieses Ne-
beneinander geht von der Gleichrangigkeit beider Nutzungen aus sowie von deren 
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Verträglichkeit unter der Voraussetzung der nicht wesentlichen Störung der Wohnnut-
zung durch Gewerbebetriebe.  
 

Im Verhältnis zum Dorfgebiet (§ 5) ist das Mischgebiet nicht auch auf Baugebiete 
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe ausgerichtet. 
(EZBK/Söfker, 146. EL April 2022, BauNVO § 6 Rn. 9a-10) 

 
Aufgrund der vorgenannten Erläuterungen zu den Gebietscharakteren der im Anhang 
7 der TA Luft aufgelisteten Nutzungsgebiete (ĂWohn-/ Mischgebietñ sowie ĂGewerbe- 
und Industriegebieten, Kerngebieten ohne Wohnenñ und ĂWohn- / Mischgebiete, Kern-
gebiete mit Wohnen, urbane Gebieteñ) kommt f¿r die vorliegende Ergªnzungssatzung 
das Nutzungsgebiet ĂDorfgebietñ mit einem maximalen Immissionswert von 0,15 in Be-
tracht. 
 
Städtebauliche Erläuterung zum Dorfgebiet 
 
Gemäß § 5 BauNVO dienen Dorfgebiete der Unterbringung von land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich stö-
renden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner des Gebietes die-
nende Handwerksbetriebe. Gemäß Rechtsprechung ist das Dorfgebiet vor allem bei 
einer Prägung der Nutzungsstruktur von Landwirtschaft, Wohnen und nicht wesentlich 
störendem Gewerbe gegeben. Nicht entscheidend ist dabei, dass die drei wesentli-
chen Nutzungsarten im gleichen Verhältnis, auch nicht im annährend gleichen Verhält-
nis oder in einem bestimmten prozentualen Mischungsverhältnis vorhanden sein müs-
sen. Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe müssen gemäß Rechtsprechung nicht 
überwiegen, jedoch vorhanden sein. Wesentlich ist, dass trotz Rückgangs der land- 
und forstwirtschaftlichen Nutzung diese grundsätzlich in einem Umfang vorhanden 
sind, durch den die Eigenart der näheren Umgebung noch eine (dörfliche) Prägung i. 
S. d. § 5 Abs. 1 BauNVO hat. Gemäß Rechtsprechung ist die prägende Wirkung an-
sässiger landwirtschaftlicher Betriebe auf die Umgebung durch die optische Wirkung 
der landwirtschaftlich genutzten Gebäude und die Immissionen, die von ihnen ausge-
hen, bedeutsam. (EZBK/Söfker, 146. EL April 2022, BauNVO § 5 Dorfgebiete Rn. 1 ï 
3b) 
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Luftbild Harkensee mit dörflichen Nutzungsstrukturen, © GeoBasis DE/M-V 2022 

 
Die Ortslage Harkensee ist von der am östlichen Siedlungsrand befindlichen Wirt-
schaftsstelle eines landwirtschaftlichen Betriebes geprägt. Eine weitere Wirtschafts-
stelle eines landwirtschaftlichen Betriebes befindet sich zentral in der Ortslage Har-
kensee. Darüber hinaus befinden sich vereinzelt landwirtschaftliche Nebenerwerbs-
stellen sowie Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten in der unmittelbaren 
Nachbarschaft des Planvorhabens. Weiter westlich des Plangebietes befindet sich da-
neben ein Gewerbebetrieb. 
 
Das Betriebsgelände des landwirtschaftlichen Betriebes weist eine beträchtliche 
Größe auf, welche aus unzähligen Blickrichtungen der Ortslage Harkensee ersichtlich 
ist. Die gewachsene, erhöhte topografische Lage unterstreicht die optische Wirkung 
des landwirtschaftlichen Betriebes. Gerade am östlichen Ortseingang von Harkensee 
ist der Landwirtschaftsbetrieb klar erkennbar und bildet den prägnantesten städtebau-
lichen Bestandteil der Ortslage. Die Erschließung des landwirtschaftlichen Betriebes 
erfolgt im Anschluss an das bestehen Straßennetz. Das Betriebsgelände ist zum einen 
im Westen ¿ber einen Anschluss an die ĂStraÇe der Freundschaftñ, welche in die 
StraÇe ĂAm Katzbachñ m¿ndet sowie im Norden unmittelbar ¿ber die StraÇe ĂAm Katz-
bachñ erschlossen. Die verkehrliche ErschlieÇung des Landwirtschaftsbetriebes erfolgt 
somit direkt durch die Ortslage Harkensee, sodass der Betrieb zu einem integralen 
Bestandteil des Ortes wird. Darüber hinaus sind die Geruchsimmissionen durch die 
Rinderhaltung des landwirtschaftlichen Betriebes prägend für die bauliche Umgebung. 
 
Die Wirtschaftsstelle des landwirtschaftlichen Betriebes ĂDassower StraÇeñ (Flurst¿ck 
122, Flur 2) erfährt eine Nutzung als Lagerhalle / Unterstand für landwirtschaftliche 

Landwirtschaft im 
Nebenerwerb Wohngebäude mit ent-

sprechenden Nutzgärten 

Gewerbebetrieb 
(Elektro, Maler) 

Weidefläche mit Pferden 

Wirtschaftsstelle land-
wirtschaftlicher Betrieb 
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Nutzfahrzeuge. Auch dieses landwirtschaftliche Gebäude weist eine beträchtliche 
Größe auf.  
Trotz der nicht mehr vorhandenen intensiven (haupterwerblichen) landwirtschaftlichen 
Nutzung des Wirtschaftsgebäudes in der ĂDassower StraÇeñ steht einem Wandel des 
Gebietscharakters hin zu einem Allgemeinen Wohngebiet gemäß Rechtsprechung 
durch die Existenz ehemaliger landwirtschaftlicher Betriebe, die zur Lagerhaltung ge-
nutzt werden, entgegen, wenn und solange von diesen Gebäuden noch eine prägende 
Wirkung ausgeht. (NVwZ-RR 2021, 10 Rn. 7, beck-online) 
 

Der Gebietscharakter eines Dorfgebiets wandelt sich insbesondere erst dann, 
wenn die landwirtschaftliche Nutzung völlig verschwindet und auch eine Wieder-
aufnahme ausgeschlossen erscheint 
(NVwZ-RR 2021, 10 Rn. 7, beck-online) 

 
Der Gewerbebetrieb ĂAm Katzbachñ 1a (Elektriker / Maler) ist aufgrund seiner Größe 
und der damit einhergehenden städtebaulichen Wirkung nicht als sonstiger nicht stö-
render Gewerbebetriebe in einem Allgemeinen Wohngebiete nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO zulässig. Vielmehr handelt es sich hier um einen sonstigen Gewerbebetrieb 
nach § 5 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO. 
 
Des Weiteren ist gemäß Rechtsprechung die Gesamtgröße eines Ortsteils relevant 
und eine Zäsur ergibt sich nicht aus trennenden Straßen oder topografischen Beson-
derheiten. Ein Auszug aus der Rechtsprechung verweist auf die Größe eines fakti-
schen Dorfgebietes, welches eine maximale Ausdehnung von Ost nach West von gut 
500 m und von Nord nach Süd von rund 200 m keinesfalls so ausgeprägt, dass allein 
deshalb nicht mehr von einem einheitlichen Dorfgebiet auszugehen sein könnte. 
(NVwZ-RR 2021, 10 Rn. 11, beck-online) Die Ortslage Harkensee der Stadt Dassow 
weist eine ungefähre Ausdehnung von Nord nach Süd von ca. 800 m und von Ost nach 
West von 600 m aufweist, sodass es sich ebenfalls um ein einheitliches Dorfgebiet 
handelt. Aufgrund der bestehenden baulichen und landschaftlichen Strukturen Har-
kensees ergeben sich keine Zäsuren, die eine Trennung in unterschiedliche Gebiets-
charaktere hervorrufen.  
 
Aufgrund der vorgenannten Erläuterungen kommt die Stadt Dassow aus städtebauli-
cher und planungsrechtlicher Sicht abschließend zu dem Ergebnis, dass das Plange-
biet und dessen Umgebung ein faktisches Dorfgebiet darstellt. Die Geruchs-Immissi-
onsprognose mit einer maximal zulässigen Geruchsstundenhäufigkeit von 15 %/a für 
Dorfgebiete ist demnach anzunehmen 
 
 
6. Grünordnung 
 
6.1 Grundlagen der Grünordnung 
 
Die Ergänzungssatzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Harkensee der 
Stadt Dassow wird gemäß § 34 Abs. 6 BauGB im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB aufgestellt. 
 
Auf Satzungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB ist auch die Ausgleichsregelung nach 
§ 1a Abs. 3 BauGB anzuwenden. Nach § 1a Abs. 3 BauGB ist der Ausgleich im Rah-
men der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. D.h. über das 
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Ausgleichserfordernis entscheidet die Stadt eigenmächtig im Rahmen der kommuna-
len Planungshoheit (vgl. BVerwG v. 7.11.2007 ï 4 BN 45.07). 
 
6.2 Schutzgebiete und Schutzobjekte  
 
Schutzgebiete 
Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb von Schutzgebieten. In der näheren Um-
gebung befinden sich ebenfalls keine Schutzgebiete. 
 
Schutzobjekte 
Innerhalb des Plangebietes sind keine gemäß § 20 NatSchAG M-V unter Schutz ste-
hende Biotope vorhanden.  
 
In einem Umkreis von ca. 200 m befinden sich folgende gemäß § 20 NatSchAG M-V 
geschützten Biotope: 

- NWM00560 (Kartierungsjahr 1997) - Stehendes Kleingewässer, einschließlich 
der Ufervegetation, südöstlich an das Plangebiet angrenzend 

- NWM00559 (Kartierungsjahr 1997) - Stehendes Kleingewässer, einschließlich 
der Ufervegetation, westlich des Plangebietes in ca. 170 m Entfernung 

- NWM00570 (Kartierungsjahr 1997) ï Naturnaher Bruch-, Sumpf- und Auwald, 
nordöstlich des Plangebietes in ca. 100 m Entfernung 

 

 
Abb. 1: Gesetzlich geschützte Biotope im Umfeld des Plangebietes 

 


























